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Gewerbesteuerrechtliche
Hinzurechnung von
Aufwendungen für die
Überlassung von
Kabelweitersenderechten

Aufwendungen für die Überlassung von Kabelweitersenderechten
können nach § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG der gewerbesteuerrechtlichen
Hinzurechnung unterliegen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in
einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/238525/
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Sachverhalt

Die Beteiligten streiten darum, ob Zahlungen für die Überlassung von Kabelweitersenderechten

gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen sind.

In den Gewerbesteuererklärungen für die X-KG betreffend die Jahre 2008 und 2010 wurden die Zahlungen

an die GEMA sowie die VG Media nicht als Hinzurechnungsbeträge angegeben, sondern als für

Durchleitungsrechte im Sinne der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom

04.07.2008 (BStBl I 2008, 730, Rz 40) angefallen qualifiziert. Das Finanzamt veranlagte zunächst

erklärungsgemäß.

In einer unter anderem für die Streitjahre durchgeführten Außenprüfung bei der Klägerin als

Rechtsnachfolgerin der X-KG kam der Prüfer unter anderem zu dem Ergebnis, dass der X-KG von der

GEMA und der VG Media Kabelweitersenderechte überlassen worden seien, für die die X-KG jeweils

Zahlungen geleistet habe. Dabei handele es sich um Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung

von Rechten, die nach Maßgabe des § 8 Nr. 1 Buchst. f des Gewerbesteuergesetzes in der in den

Streitjahren gültigen Fassung (GewStG) dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzuzurechnen seien.

Die Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte Erfolg. 

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben.

Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts liegen alle Voraussetzungen für eine Hinzurechnung der

streitigen Aufwendungen nach § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG vor. Das Urteil ist daher aufzuheben.

Kabelweitersenderechte gehören zu den Rechten im Sinne von § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG. Diese Rechte

wurden ?anders als das Finanzgericht meint? zeitlich befristet überlassen. Ebenso sind die streitigen

Aufwendungen für die Überlassung von Rechten geleistet worden. 

Die Hinzurechnung von Aufwendungen für die Überlassung von Kabelweitersenderechten widerspricht nicht

dem Zweck des § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 23. Februar 2023 (IV R 37/18), veröffentlicht am 13. Juli 2023.

Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier.

Schlagwörter

Gewerbesteuerrecht, Rechteüberlassung, gewerbesteuerliche Hinzurechnung

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 2 von 2

 Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen für die
Überlassung von Kabelweitersenderechten
Article No.: 238525

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310137/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/238579/trade-tax-addback-of-costs-for-grant-of-cable-retransmission-rights/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/Gewerbesteuerrecht/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/Rechte%C3%BCberlassung/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/gewerbesteuerliche+Hinzurechnung/
http://www.tcpdf.org

